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41/2020 Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und der 
Erteilung von Wahlscheinen für die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen am 13. 
September 2020  

     
1. Das Wählerverzeichnis zur oben genannten Wahl für die Stimmbezirke der Stadt Billerbeck wird in 

der Zeit vom 24.08.2020 bis 28.08.2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten  
 

Montag bis Freitag 8:30 – 12:00 Uhr, Montag und Dienstag 14:00 – 16:00 Uhr, Donnerstag 
14:00 – 18:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Billerbeck, Markt 1, Zimmer 18, 48727 Billerbeck für 
Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Aufgrund der mit der Corona-Pandemie 
einhergehenden Einschränkungen ist eine vorherige Terminabsprache (Tel. 02543-7343) 
erforderlich. 

 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Zur Überprüfung der Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen haben 
Wahlberechtigte nur dann ein Recht auf Einsicht, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus 
denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im 
Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz eingetragen ist.  

 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich, welches nur von Bediensteten der Stadtverwaltung bedient werden darf.  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 24.08.2020 

bis 28.08.2020 während der allgemeinen Öffnungszeiten, spätestens am 28.08.2020 bis 12:00 
Uhr bei der Stadt Billerbeck, Wahlamt, Markt 1, Zimmer 18, 48727 Billerbeck, Einspruch 
einlegen. 

 
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, hat der/die Einspruchsführer/in die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen. 

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens 

23.08.2020 eine Wahlbenachrichtigung.   
 

In der Wahlbenachrichtigung sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
Wahlberechtigten wählen können. 

 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt wahlberechtigt zu sein, muss 
Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
4. Der/Die Wahlberechtigte kann nur in dem Stimmbezirk wählen, in dessen Wählerverzeichnis 

er/sie eingetragen ist. 
Wer einen Wahlschein hat, kann in jedem Stimmbezirk des Wahlbezirks oder durch Briefwahl 
wählen. 

 
5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 

1) eine wahlberechtigte Person, die in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, 
 

2) eine wahlberechtigte Person, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, wenn 
 

a) sie nachweist, dass sie aus einem von ihr nicht zu vertretenden Grund die 
Einspruchsfrist (bis zum 28.08.2020) versäumt hat; 
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b) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist; 

c) ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist 
entstanden ist oder sich herausstellt. 

 
6. Die Erteilung eines Wahlscheines kann schriftlich, mündlich oder elektronisch beantragt werden. 

Der Antrag kann auch durch Telegramm, Fernschreiben, Telefax, E-Mail oder durch sonstige 
dokumentierbare Übermittlung in elektronischer Form (QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung 
oder https://register.billerbeck.de) gestellt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig. 
Eine behinderte wahlberechtigte Person kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Im Antrag sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Wohnanschrift 
(Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort) anzugeben. Wer den Antrag für einen anderen stellt, 
muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragenen sind, können Wahlscheine bis 
zum 11.09.2020, 18:00 Uhr  beantragen.  

 
Wahlberechtigte, die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können Wahlscheine noch 
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr beantragen. Gleiches gilt, wenn bei nachgewiesener plötzlicher 
Erkrankung der Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden 
kann. 

 
Versichert eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht 
zugegangen ist, kann ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden. Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. 

 
7. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass die wahlberechtigte Person vor einem 

Wahlvorstand wählen will, so erhält sie mit dem Wahlschein zugleich 
 

- einen amtlichen blauen Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl, einen amtlichen gelben 
Stimmzettel für die Stadtratswahl, einen amtlichen weißen Stimmzettel für die 
Landratswahl und einen amtlichen hellgrünen Stimmzettel für die Kreistagswahl,  

- für alle Wahlen gemeinsam einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- für alle Wahlen gemeinsam einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, mit der 

vollständigen Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
An eine andere Person als die wahlberechtigte Person persönlich dürfen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. Von der Vollmacht kann nur Gebrauch 
gemacht werden, wenn die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; 
dies hat sie der Stadtverwaltung vor der Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. Behinderte Wahlberechtigte 
können sich der Hilfe einer anderen Person, die mindestens 16 Jahre alt sein muss, bedienen.  

 
Holt die wahlberechtigte Person persönlich den Wahlschein und die Briefwahlunterlagen ab, so 
kann sie die Briefwahl an Ort und Stelle ausüben. 

   
Wer durch Briefwahl wählt, 

- kennzeichnet persönlich die Stimmzettel, legt sie in den amtlichen blauen 
Stimmzettelumschlag und verschließt diesen, 

- unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt zur 
Briefwahl unter Angabe des Ortes und des Tages, 

- steckt den verschlossenen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag und den 
unterschriebenen Wahlschein in den amtlichen roten Wahlbriefumschlag, 

- verschließt den Wahlbriefumschlag und 
- übersendet den Wahlbrief so rechtzeitig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle, 

dass er dort spätestens am Wahltage (13.09.2020) bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch dort abgegeben werden. 
 

https://register.billerbeck.de/
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Der rote Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von der Deutschen Post AG 
als Standardbrief ohne besondere Versendungsform unentgeltlich befördert. Eine Abgabe des 
Wahlbriefes an der angegebenen Stelle ist auch möglich.   

 
Billerbeck, 5. August 2020 
gez. 
Hubertus Messing 
Wahlleiter 

42/2020 Wahlbekanntmachung der Stadt Billerbeck für die Kommunalwahlen am 13. 
September 2020  

1. Am 13. September 2020 finden in der Stadt Billerbeck die Kommunalwahlen statt.  
Die Wahl dauert von 08:00 bis 18:00 Uhr. 

 
2. Die Stadt Billerbeck ist in 13 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt:  
 
 Zu dem Kreiswahlbezirk III gehören die Stadtwahlbezirke 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 und 10. 
 Zu dem Kreiswahlbezirk IV gehören die Stadtwahlbezirke 5, 8, 11, 12 und 13. 
 
 Der Wahlbezirk 8 (DRK-Kindergarten Oberlau) ist ein repräsentativer Wahlbezirk. In diesem 

Wahlbezirk wird bei der Wahl für den Kreistag mit nach Geburtsjahresgruppen und Geschlecht 
gekennzeichneten Stimmzetteln gewählt. Dies dient der repräsentativen Wahlstatistik, das 
Wahlgeheimnis wird jederzeit gewahrt. 

 
 In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen 

Wahlberechtigten in der Zeit vom 10. August 2020 bis 23. August 2020 übersandt werden, sind 
der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die Wahlberechtigte zu wählen hat. 
Barrierefrei zugängliche Wahlräume sind mit einem Rollstuhlpiktogramm gekennzeichnet. 

 
  Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung der Briefwahlergebnisse am 13. September 2020 um 

14:00 Uhr im Rathaus der Stadt Billerbeck, Markt 1, 48727 Billerbeck, Sitzungssaal zusammen. 
 
3. Jede/r Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. 
   
  Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen gültigen Ausweis zur Wahl mitzubringen.  
  
 Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
 Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln, die im Wahlraum bereitgehalten werden. Jede/r 

Wähler/in erhält beim Betreten des Wahlraumes die Stimmzettel ausgehändigt. 
 

Die Stimmzettel müssen von dem/der Wähler/in in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass nicht 
erkennbar werden kann, wie er/sie gewählt hat. 

 
 Jede/r Wähler/in hat für die Bürgermeister- und die Stadtratswahl sowie die Landrats- und 

die Kreistagswahl jeweils eine Stimme. 
 
 Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
  

a) für das Amt des Landrates 
b) für den Kreistag 
c) für das Amt des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin 
d) für den Stadtrat 

 
gekennzeichnet werden. 

 
  Die Stimmzettel unterscheiden sich durch die Farbe des Papiers wie folgt: 

 
a) für die Landratswahl:        weiß           Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
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b) für die Kreistagswahl:        hellgrün     Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
c) für die Bürgermeisterwahl: blau            Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 
d) für die Stadtratswahl:        gelb            Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck 

 
4.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 

Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlbezirk, für den der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
  

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 
b) durch Briefwahl teilnehmen. 

 
  Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt Billerbeck die Briefwahlunterlagen 

(amtliche Stimmzettel, den Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag) beschaffen. 

 
Der Wahlbrief mit den Stimmzetteln – im verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag - und der 
unterschriebene Wahlschein sind so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen 
Stelle zu übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 16:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

 
6.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben (§ 25 

Kommunalwahlgesetz). 
  
  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 

verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). Während der Wahlzeit sind in und an dem 
Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie im Bereich von dem Gebäudeeingang jede 
Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung 
verboten.  
 
Billerbeck, 5. August 2020 
 

 gez. 
Hubertus Messing 
Wahlleiter                                    

 

43/2020 Bekanntmachung über die zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des/der 
Bürgermeisters/Bürgermeisterin, der Vertretung der Stadt Billerbeck sowie der 
Reservelisten am 13. September 2020 

 
Gemäß §§ 19, 46 b des Kommunalwahlgesetzes (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
30 Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 11 April 2019 (GV. NRW. S. 202), - SGV. NRW. 1112-  in Verbindung mit § 11 des 
Gesetzes zur Durchführung der Kommunalwahl 2020 (GV. NRW. 2020 S. 379) und der §§ 75 b Abs. 
7, 30, 31 Abs. 4 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. 
August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. Oktober 
2019 (GV. NRW. S. 602), - SGV. NRW. 1112 - gebe ich hiermit bekannt, dass der Wahlausschuss der 
Stadt Billerbeck in seiner öffentlichen Sitzung am 30. Juli 2020 folgende Wahlvorschläge für die Wahl 
des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin sowie für die Wahlen in den Wahlbezirken, für die Vertretung 
der Stadt Billerbeck, und die Reservelisten zugelassen hat:  
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44/2020 Bekanntmachung für die von der Meldepflicht befreiten wahlberechtigten 
Unionsbürger/innen zur Eintragung in das Wählerverzeichnis für die Kommunalwahl 
am 13. September 2020  (Unterrichtung gem.§ 12 Abs. 7 Kommunalwahlordnung 
(KWahlO) 

Am 13. September 2020 finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. An diesen Wahlen 
können auch Staatsangehörige der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft 
(Unionsbürger/innen) teilnehmen. Dies allerdings nur, wenn sie in einem Wählerverzeichnis 
eingetragen sind. Wahlberechtigte Unionsbürger/innen, die bei ihrer Meldebehörde am 9. August 
2020 (= 35. Tag vor der Wahl) für eine Wohnung (bei mehreren Wohnung die Hauptwohnung) 
gemeldet sind, werden bei Vorliegen der wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts wegen in das 
Wählerverzeichnis eingetragen. Sie erhalten von der Stadt Billerbeck eine Wahlbenachrichtigung und 
können an der Wahl teilnehmen. 
 
Wahlberechtigte Unionsbürger/innen, die nach den melderechtlichen Vorschriften von der 
Meldepflicht befreit sind, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dafür ist 
Voraussetzung, dass sie gem. der §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes am Wahltag, 
 

- das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
- seit mindestens dem 28. August 2020 (= 16. Tag vor der Wahl) ihre Wohnung (bei mehreren 

Wohnungen die Hauptwohnung) in der Stadt Billerbeck innehaben oder sich sonst gewöhnlich 
aufhalten und keine Wohnung außerhalb der Stadt Billerbeck haben und, 

- in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 
Der Antrag auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis muss bis zum 28. August 2020 eingegangen 
sein und folgende Angaben enthalten Familienname, Vornamen, Tag der Geburt, Geburtsort, die 
Anschrift sowie die Staatsangehörigkeit. Weiterhin muss der Antrag persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein. In seinem/ihrem Antrag hat der/die Unionsbürger/in durch Abgabe einer 
Versicherung an Eides statt den Nachweis für die Wahlberechtigung zu erbringen. Gegenstand der 
Versicherung an Eides statt ist eine Erklärung 
 

1. über seine/ihre Staatsangehörigkeit, 
2. über seine/ihre Anschrift in der Stadt Billerbeck, 
3. dass er/sie am Wahltag seit mindestens dem 28. August 2020 (= 16. Tag vor der Wahl) in der 

Stadt Billerbeck ununterbrochen eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen die 
Hauptwohnung, innehaben wird. 

 
Die Bürgermeisterin kann die Vorlage eines gültigen Identitätsausweises und eines Nachweises über 
die Wohnung und den Zeitpunkt des Innehabens der Wohnung verlangen. Einem später eingehenden 
Antrag kann nicht mehr entsprochen werden. Entsprechende Antragsformulare werden im Wahlamt 
der Stadt Billerbeck, Markt 1, Zimmer 18, 48727 Billerbeck bereitgehalten. 
 
Billerbeck, 5. August 2020      
 
gez. 
Hubertus Messing 
Wahlleiter 
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45/2020 Bekanntgabe der Eheschließungen des Standesamtes Billerbeck für den Monat Juli 
2020 

Tag der Eheschließung Vorname Name   Anschrift 
 
10. Juli 2020   Stefanie Klüsener  Coesfeld, Letter Berg 20 
    Jan-Phillip Lammerding  Alstätte 16 
 
11. Juli 2020   Ann Katrin Schlüter  Am Freibad 16 
    Daniel  Steltenkamp  Am Freibad 16 
 
17. Juli 2020   Sandra  Neuhaus  Nottuln, Wachtelweg 11 c 
    Philip  Hagen   Nottuln, Wachtelweg 11 c 
 
24. Juli 2020   Lea  Stutter   Holthauser Straße 18 
    Bernd  Buning   Holthauser Straße 18 
 
25. Juli 2020   Manuela Pitz   Alstätte 1 
    Walter  Decker   Alstätte1 
 
 
 
 
 
 
 

46/2020 Bekanntmachung über die als gefunden und verloren gemeldeten Gegenstände im 
Zeitraum 22.07.2020 bis 03.08.2020 

Im Zeitraum 22.07.2020 bis 03.08.2020 wurden beim Fundbüro der Stadt Billerbeck folgenden 
Gegenstände als gefunden gemeldet: 
 
1 Schmuckarmband 
1 Damen-Armband mit Magnetverschluss 
1 Damenuhr 
1 Herrenuhr 
div. Schlüssel 
div. Sonnenbrillen 
 
Eigentumsansprüche können beim Fachbereich Zentrale Dienste und Ordnung im Rathaus, Markt 1, 
Zimmer 19, Tel. 02543 / 73-42, geltend gemacht werden. 
 
Gleichzeitig wurden folgende Gegenstände als Verlust gemeldet: 
 
div. Portemonnaies 
div. Schlüssel 
div. Smarthphones 
 
 
Die Bürgermeisterin 
i.A. 
gez. Elsbecker 


